
34

2.500,00 €

1.843,84 €

20

Herr  Pfiffig

01.01.1967

01.01.1970

1998

1

1.500,00 €

20 Jahre

5,00%

100.000,00 €

50.000,00 €

übersteigen, führen zu einer Kürzung der hier errechneten Hinterbliebenenrente.
Einkünfte des Hinterbliebenen berücksichtigt.  Einkünfte, die die o.g. Freibeträge
Bei der hier durchgeführten Berechung der Witwenrente werden keine eigenen

Ihre aktuelle Hinterbliebenenversorgung

erforderliche Todesfallsumme: 213.660,40 €

- vorhandene Todesfallleistung

+ Dahrlehens- oder sonst. Verpflichtungen

163.660,40 €Erforderliches Verrentungskapital:

durch Verrentung mit Kapitalverzehr bei

Ausgleich der Versorgungslücke für

Versorgungslücke nach Bedarf: 1.065,52 €

gewünschte Hinterbliebenenversorgung

-

-

-

-
-

angerechnet werden seit 01.07.2003 Einkommen des Rentenempfängers ab
689,83 € monatlich. Dieser Freibetrag erhöht sich je Kind um 146,33 €.
Für Waisen gilt ab dem voll. 18. Lebensjahr ein Freibetrag von mtl. 459,89 €.

Einkommensanrechnung:

Hinterbliebene, die jünger als 45 Jahre sind, die keine Kinder erziehen und
nicht erwerbsgemindert sind, erhalten die Rente nur für eine Übergangszeit
von 2 Jahren.

Kindererziehungszeiten werden zu je 36 Monaten abgestuft berücksichtigt
die Witwen/Witwerrente beträgt 55 % der Rente des Verstorbenen

Witwen- und Witwerversorgung

Anzahl der Kinder:

Jahr der Eheschließung (JJJJ):

Geburtsdatum Ehepartner:

Geburtsdatum Versicherter:

Kleine Witwen-/Witwerrente nur noch für 2 Jahre:

Nach dem Näherungsverfahren berechnet, beträgt Ihr Anspruch auf
Hinterbliebenenrente zur Zeit monatlich 434,48 €.
Bei Tod der versicherten Person schätzen Sie Ihren realistischen
Hinterbliebenen-Versorgungsbedarf auf  mtl. 1.500,00 €.
Demnach fehlen Ihnen bei Tod des Versicherten z.Zt. mtl. 1.065,52 €.
Um diese Versorgungslücke durch mtl. Einnahmen von 1.065,52 €, für die
Dauer von weiteren 20 Jahren zu schließen, ist bei einer Verzinsung von
5,00%%, ein Verrentungskapital in Höhe von 163.660,40 € erforderlich.
Zusätzlich sollen z.Zt. bestehende Verpflichtungen in Höhe von 100.000,00
€ getilgt werden.
Vorhandener Todesfallschutz des Versicherten in Höhe von 50.000,00 €
wird berücksichtigt.
Die erforderliche Todesfallsumme beträgt demnach 213.660,40 €.

Für Ehepaare, die nach dem 31.12.2001 geheiratet haben oder beide
Ehepartner nach dem 01.01.1962 geboren sind, wird wie folgt gerechnet:

Hinterbliebenenrente nach dem Näherungsverfahren

434,48 €große Witwenrente 55%

Alter bei Berufsbeginn:

1.409,36 €Versorgungslücke bei große Witwenrente:

Nettomonatsverdienst 2007:

Bruttomonatsverdienst 2007:

Bei allen finanzmathematischen Berechnungen handelt es sich um modellhafte Darstellungen. Die Berechnungen erfolgen ohne Gewähr.

Rentenart: Hinterbliebenenrente

Alter des Versicherten bei Tod:

Rentenprognose für:
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